
Nationalrat der Republik Österreich  

Ausschuss des Lehrlingsparlaments 

Protokoll 

über die Sitzung am 21. Mai 2019 zur Beratung steht: 

Beginn: 10.3V Uhr 1. der Beilagen 

Schluss:  425 s' Ur 

ANWESENDE 

siehe Präsenzliste ( Anlage A) 

Vertreter der Bundesregierung: 

Obmann/Obfrau : S4Q 160peelci 

Obmannstellvertreter/Obfraustellvertreter/in : 

Schriftführer/in : 

Mitglieder: 

siehe Präsenzliste ( Anlage A) 

Für die Richtigkeit des Protokolls: 

Schriftführer in 

ler-Position: 2er-Position: 

Lr 



Präsenzliste - Anlage A 

Tagesordnung - Anlage B 

Ummeldung(en) - Artlage(n) C 

Der Obmann! die Obfrau eröffnet die Sitzung. 
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LEHRLINGSPARLAMENT 

 

 

 

 Der Aus schus s  des  Lehr l i ngspar l aments  hält Dienstag, den 21. Mai 2019, 

um 10.30 Uhr im Teesalon Sitzung. 

 

 

T A G E S O R D N U N G  
 

 

 1.)  Gesetzesvorlage (1. der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz vom 

26. März 1969 über die Berufsausbildung von Lehrlingen (Berufsausbildungsgesetz – 

BAG) geändert wird (Erasmus+ Gesetz): 

 

 

   

  

  

Wien, 2019 05 21 
 

 

 Mag. Julia Kopecky 

 Obfrau 

   

A v i s o 

 

Es ist in Aussicht genommen, diese Sitzung um 11.00 Uhr zu unterbrechen und um 

13.30 Uhr fortzusetzen. 
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Ausschuss des Lehrlingsparlaments 

Abänderungsantrag %V .;(41  edittyalzr 

der Abge rdneten Anja Vodiunik (Gelb), JeMMIZEIffleile, Larissa-Winter 
svief._ Uiedryer 

(Violett), Carolino Nlaeho (Orange) 

zur Gesetzesvorlage Nr. 1 der Beilagen des Lehrlingsparlaments betreffend ein 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz vom 26. März 1969 über die 

Berufsausbildung von Lehrlingen (Berufsausbildungsgesetz — BAG) geändert wird 

(Erasmus+ Gesetz). 

Der im Titel bezeichnete Gesetzantrag wird wie folgt geändert: 

§ 10 Abs. 4 lautet: 

„(4) Jeder Lehrling hat das Recht, im Rahmen der Ausbildung ein Praktikum in 

einem Lehrbetrieb in einem anderen Mitgliedstaat des Europäischen 

Wirtschaftsraums der Europäischen Union zu absolvieren. Das Praktikum hat 

mindestens sechs Monate  drei Wochen und maximal sechs Monate zu dauern. Dem 

Lehrling ist die erforderliche Zeit freizugeben. Der Lohn (Lehrlingsentschädigung) ist für 

die Zeit des Praktikums nicht, angepasst an das Lohnniveau des Praktikumsstaats, 

weiterzubezahlen." 

Begründung: 

Das Praktikum soll freiwillig sein. Die Dauer soll variabel sein und so eine Abstimmung 

mit dem jeweiligen Lehrbetrieb und der Branche ermöglichen. Vor allem soll 

ausreichend Zeit sein, um Sprache und Besonderheiten des Betriebs kennenlernen zu 

können (z. B. in technischen Berufen oder im Bereich der Verwaltung). Das Praktikum 

soll nicht auf die EU beschränkt sein. Es ist wichtig, dass die Lehrlingsentschädigung 

weiter bezahlt wird. Sie soll aber angepasst werden, z.B. wenn in einem Land das 

Preisniveau höher als in Österreich ist. 



Anlage A 

Präsenzliste 

der Sitzung des Lehrlingsparlaments 
vom 21. Mai 2019 

Mitglieder des Ausschusses 

Name (Blockschrift) Unterschrift Name (Blockschrift) Unterschrift 

1 1 oi).&.:_ vy - - kLe_,----e- 19 

2 KLA-VMI`b ei PZ 
 

20 

3  SELIM\ le,QÄAiv:-  21 

-*°-- 
22 

23 
. 

6 /BÜR \ C 24 

'SIAkt, 25 

8 *()1.. - 2elle:()47 
26 

9 leZU/4)241taZ I? 4,-• 27  

10 )..\0ER ---'-- ' 28 

11 g2.,g.cus„  ef-',21..‘c.,..  dc,e, 474,,,i 29 

12 rr  r6 ,,,Q. 63 .,..----(  30 

13 \(0d\vsik Ari? Cal:U.44/k 31 

14 HcloiLelt  fetx '14101"--  
32 

15 A ( ) Agio  u  woi. 33 

16 34 

17 35 

18 36 

Abgeordnete mit beratender Stimme 
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